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Der deutsche Föderalismus ist 
nicht nachhaltig. Er bedarf der 

Reform. In den meisten Bundes-
ländern liegen die Haushaltsdefi -
zite über den verfassungsmäßigen 
Grenzen. Nicht wenige fordern, 
Nachhaltigkeit durch immer neue 
zentralstaatliche Maßnahmen zu 
erreichen. Sie scheinen bereit, den 

kranken Föderalismus zu refor-
mieren, indem sie ihn abschaffen, 
ohne zu fragen, weshalb er krank 
ist. Im folgenden Beitrag plädieren 
wir dafür, den Föderalismus bis zu 
einer institutionalisierten poten-
tiellen Insolvenz von Gebietskör-
perschaften zu Ende zu denken. 
Nur durch eine mögliche Insolvenz 
werden Vorsichtsmaßnahmen aus-
gelöst, mit dem Ziel, die Insolvenz 
zu verhindern. Die Insolvenz er-
öffnet gleichzeitig die Perspektive 
eines späteren Neuanfangs.

Insolvenz souveräner Staaten 
ist historisch bekannt: Deutsch-
land hat zweimal im vergangenen 
Jahrhundert, 1923 und 1948, einen 
Staatsbankrott erlitten. In der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
wurden Insolvenzen seltener, weil 
der Internationale Währungsfonds 
einsprang. Dies hat sich nunmehr 
geändert. Für größere Rettungs-
aktionen reichen die Mittel des 
Fonds nicht mehr aus. In der Ar-
gentinienkrise von 2001 stellte der 
Fonds seine Zahlungen ein und 
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schwenkte zum Nichtauslösungs- 
oder No-Bailout-Prinzip um.

Bei verbundenen Staaten, wie 
den Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union, fi ndet sich die Mög-
lichkeit der Insolvenz ebenfalls. 
Diese Staaten haben die Insolvenz 
durch das Nichtauslösungsprin-
zip im Vertrag von Maastricht von 
1992 fest verankert und als Art. 
103 in den EG-Vertrag (EGV) auf-
genommen:

„Die Gemeinschaft haftet nicht 
für die Verbindlichkeiten der Zen-
tralregierungen, der regionalen oder 
lokalen Gebietskörperschaften 
oder anderen öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften, sonstiger Einrich-
tungen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlicher Unternehmen 
von Mitgliedstaaten und tritt nicht 
für derartige Verbindlichkeiten ein; 
[…]“ (Art. 103 EGV).

Aber die Regierungen der Mit-
gliedstaaten wollten es nicht darauf 
ankommen lassen, ob die Klausel 
im Ernstfall hält, was sie verspricht, 
und eine Auslösung unterbleibt 
oder ob sie unter dem Druck der 
Situation nicht doch eine Auslö-
sung vornehmen oder die Europä-
ische Zentralbank zu einer solchen 
zwingen werden. Um es gar nicht 
soweit kommen zu lassen, schufen 
sie vorsorglich die Maastrichtkrite-
rien nach Art. 104 EGV. Danach soll 
die Nettoneuverschuldung 3% des 
BIP und der Schuldenstand 60% 
des BIP nicht überschreiten. Diesen 
Schranken wiederum wurde der 
Euro-Stabilitätspakt als Frühwarn-
system vorgeschaltet.1 Doch durch 

1 Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates 
vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haus-
haltspolitischen Überwachung und der Über-
wachung und Koordinierung der Wirtschafts-
politiken, Amtsblatt Nr. L 209 vom 02/08/1997 
S. 0001-0005. Verordnung (EG) Nr. 1467/97 
des Rates vom 7. Juli 1997 über die Be-
schleunigung und Klärung des Verfahrens bei 
einem übermäßigen Defi zit, Amtsblatt Nr. L 
209 vom 02/08/1997 S. 0006-0011.

die Beschlüsse des Brüsseler Gip-
feltreffens vom März 2005 sind das 
Frühwarnsystem des Eurostabili-
tätspaktes und mit ihm die Maas-
trichtkriterien ins Wanken geraten, 
so dass die Last der Gewährleis-
tung einer seriösen Budgetpolitik 
nunmehr vorwiegend doch auf die 
Drohung der Nichtauslösung nach 
Art. 103 EGV zurückgefallen ist.2,3

Bei nichtsouveränen Gebiets-
körperschaften scheint Insolvenz 
auf den ersten Blick glaubwürdig. 
Denn bei diesen gibt es immer 
eine höhere Ebene der Gerichts-
barkeit, die im Streitfall genutzt 
werden kann, um den Schuldner 
in die Knie zu zwingen. Aber die 
Gebietskörperschaften sind auch 
der übergeordneten Ebene der 
Regierung unterstellt, die ihrer-
seits eines der größten Glaubwür-
digkeitsprobleme darstellt, da ein 
„Bailout“, d.h. eine Schuldenauslö-
sung, durch sie nur schwer ausge-
schlossen werden kann. Allein die 
Tatsache, dass diese übergeord-
nete Ebene über die Mittel verfügt, 
die Auslösung zu fi nanzieren, kann 
Erwartungen nähren, dass dies ge-
schehen könnte. Es ist also nicht 
die Zahlungsunfähigkeit, sondern 

2 Verordnung (EG) Nr. 1056/2005 des Rates 
vom 27. Juni 2005 zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1467/97 über die Beschleuni-
gung und Klärung des Verfahrens bei einem 
übermäßigen Defi zit, Amtsblatt Nr. L 174 vom 
07/07/2005 S. 0005-0009.

3 Die neuen Regelungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes sehen vor, folgende Fak-
toren bei Überschreitung der Maastrichtgren-
zen mildernd zu beachten: „Naturkatastro-
phen; negative Wachstumsraten; Wachs-
tumsraten unter dem Potenzialwachstum mit 
erheblichen kumulativen Produktionsverlus-
ten; Entwicklung des Wachstumspotenzials; 
herrschende Konjunkturlage; Umsetzung 
der Lissabon-Strategie; Ausgaben für For-
schung, Entwicklung, Innovation; frühere 
Haushaltskonsolidierung in „guten Zeiten“; 
Tragfähigkeit des Schuldenstandes; öffent-
liche Investitionen; Qualität der öffentlichen 
Finanzen; Belastungen aus Finanzbeiträgen 
zu Gunsten der internationalen Solidarität; 
Belastungen aus Verwirklichung der Ziele der 
europäischen Politik, insbesondere europä-
ischen Einigungsprozess; Rentenreformen“; 
vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundes-
bank April 2005, S. 17.

die Zahlungsfähigkeit der über-
geordneten Gebietskörperschaft, 
die die Glaubwürdigkeit einer No-
Bailout-Drohung untergräbt, damit 
das moralische Risiko schürt, zum 
Zerfall der Budgetdisziplin beiträgt 
und die übergeordnete Gebiets-
körperschaft in eine Situation ma-
növriert, in der sie gar nicht mehr 
anders kann, als die zahlungsunfä-
hige Gebietskörperschaft aus ihren 
Schwierigkeiten herauszulösen.4 
So fi nden z.B. S. Landon und C. E. 
Smith empirische Evidenz für eine 
implizite Bail-out-Garantie in Ka-
nada, obwohl explizite Vereinba-
rungen dort nicht bestehen.5

Einfl ussfaktoren auf die 
Wahrscheinlichkeit eines Bailouts

Die Dinge müssen freilich nicht 
immer so laufen. Es gibt eine Rei-
he zusätzlicher Faktoren, die die 
Wahrscheinlichkeit einer Auslö-
sung fördern oder ihr auch entge-
genwirken können:

Wichtig sind die politischen Kos-
ten einer Nichtauslösung. Diese 
sind hoch, wenn die zahlungs-
unfähige Gebietskörperschaft 
groß ist und daher viele Wähler-
stimmen auf dem Spiel stehen 
(„too big to fail“). Sie sind nied-
rig, wenn die übergeordnete Ge-
bietskörperschaft durch einen 
No-bail-out nur wenige Stim-
men verliert, die Auslösesum-
me aber vergleichsweise groß 
ist („small enough to fail“). Es ist 
aber ebenso denkbar, dass die 
Geldsumme, um eine kleine Ge-
bietskörperschaft auszulösen, 
hinreichend klein ist, so dass sie 
für die auslösende Gebietskör-
perschaft tragbar erscheint und 

4 Vgl. T. L a n e : Market Discipline, in: IMF 
Working Paper 92/42, Washington 1993.

5 Vgl. S. L a n d o n ,  C. S m i t h : Government 
Debt Spillovers and Creditworthiness in a Fe-
deration, in: Canadian Journal of Economics, 
Vol. 33 (2000), S. 634-661.

•
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ein Bailout doch stattfi ndet („too 
small to fail“).6 

Von Bedeutung sind ferner die 
Ansteckungseffekte. Wenn ein 
großes Bundesland A (oder auch 
ein großer Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union) zahlungsun-
fähig wird, so bestehen Anreize 
für einen Nachbarstaat B, diesem 
zu Hilfe zu eilen. Zum einen soll 
die Volkswirtschaft A, die durch 
den dortigen Nachfragerück-
gang der öffentlichen Hand in 
Bedrängnis gerät, nicht auch die 
eigene Wirtschaft B anstecken, 
und zum anderen soll verhindert 
werden, dass wertlos gewor-
dene öffentliche Anleihen des 
Konkurs-Landes A die Aktiva der 
Banken des Landes B aushöhlen 
und dieses damit ebenfalls in die 
Krise reißen. Der Bankenkrise in 
B folgt dann eine Liquiditätskrise 
der ganzen Volkswirtschaft in B. 
Die monetäre Krise überträgt sich 
auf den realen Sektor. Nachfrage, 
Wirtschaftswachstum und Be-
schäftigung gehen zurück. Die 
Politiker sehen sich einem Po-
pularitätsverlust gegenüber, der 
sie letztlich doch dazu zwingt, 
dem Staat A Bailout-Hilfen zu 
gewähren. Wie groß diese Anste-
ckungseffekte tatsächlich sind, 
ob sie nur nachbarschaftlich auf-
treten oder ob sie weltweite Spe-
kulationswellen auslösen, ob sie 
auf den Staatskredit beschränkt 
bleiben oder ob sie Schneeball-
effekte hervorrufen, ist jedoch 
heute umstritten.7 

6 Die Tragbarkeit hängt auch von der Höhe 
des Reputationsverlustes ab, den die über-
geordnete Gebietskörperschaft im Falle einer 
Nichtauslösung unter Umständen zu erwar-
ten hat.

7 Vgl. B. E i c h e n g re e n , A. R o s e ,  C. 
W y p l o s z : Contagious Currency Crises, 
CEPR Discussion Paper Nr. 1453, London 
1996. Die von den Autoren damals geäu-
ßerten Bedenken erscheinen jedoch in ei-
nem etwas anderen Licht, nachdem aus der 
Argentinienkrise kaum Ansteckungseffekte 
entstanden.

•

Auch von der Mobilität von Ar-
beit und Kapital dürfte die Wahr-
scheinlichkeit eines Bailouts 
abhängen. Mobile Faktoren kön-
nen nur schwer für die Schul-
den von Gebietskörperschaften 
haften: Sie setzen sich ab und 
überlassen die Zahlung von Zins 
und Tilgung den immobilen Fak-
toren. Dies sind in erster Linie die 
Grundbesitzer, deren Vermögen 
um den diskontierten Wert der zu 
tilgenden Schuldenlast sinkt. Weil 
aber die Grundstückspreise nicht 
unter Null fallen können, bleiben 
die Schulden teilweise auch an 
den Gläubigern hängen, die ein 
vergleichsweise kleines Wähler-
potential repräsentieren. Sind Ar-
beit und Kapital jedoch sesshaft, 
so schlägt sich die Schuldenlast 
verstärkt bei den örtlichen Wäh-
lern und den anderen Stakehol-
dern nieder. Sie werden die Wi-
derspruchs-Option (Voice) wäh-
len und Druck auf die Regierung 
ausüben, ihre No-Bailout-Politik 
fallen zu lassen und die Gebiets-
körperschaft auf Kosten der All-
gemeinheit auszulösen.

Ob Nichtauslösung zur Anwen-
dung kommt, hängt ferner von 
der Besteuerungsbasis einer Ge-
bietskörperschaft ab. Verfügt die 
in einer Haushaltskrise befi nd-
liche Gebietskörperschaft über 
autonom zu erhebende Steuern, 
so kann die übergeordnete Ge-
bietskörperschaft sich von dem 
Schicksal der untergeordneten 
Gebietskörperschaft distanzie-
ren. Sie kann von ihr verlangen, 
erst einmal die Steuern zu erhö-
hen, um ihre Haushaltskrise zu 
bewältigen. Erst wenn sie einmal 
an der Spitze der Lafferkurve alle 
Steuerpotenziale ausgeschöpft 
habe, könne sie versuchen, die 
übergeordnete Regierung erneut 
anzugehen. So war beispielswei-
se in der Schweiz die Frage ei-

•

•

ner Bundeshilfe an Kantone, die 
in den achtziger und neunziger 
Jahren mit staatseigenen Ban-
ken teilweise erhebliche Verluste 
erlitten, nie ein Thema. Ähnliches 
gilt tendenziell für die Gemein-
den gegenüber ihren Kantonen, 
seit im Fall der zahlungsunfä-
higen Gemeinde Leukerbad das 
No-Bailout-Prinzip durchgesetzt 
worden ist.8 

Wenn die untergeordnete Ge-
bietskörperschaft über keine we-
sentliche eigene Besteuerungs-
basis verfügt und daher we-
sentlich oder ganz von den Zu-
weisungen der übergeordneten 
Gebietskörperschaft lebt, so wird 
oft dafür plädiert, sie nicht dem 
Autonomie-, sondern dem Ver-
waltungsprinzip zu unterstellen, 
d.h. ihr gar nicht die Kompetenz 
zu geben, sich zu verschulden. 

Dann muss die übergeordnete 
Gebietskörperschaft die unter-
geordnete Gebietskörperschaft 
durch administrative Maßnah-
men dazu anhalten, ihre Mittel ef-
fi zient zu verwenden und das fi -
nanzielle Gleichgewicht aufrecht 
zu erhalten. So hat Markus C. 
Kerber zur Sanierung der Berliner 
Finanzen verschiedentlich einen 
Sparkommissar gefordert.9 Kürz-
lich hat auch der Wissenschaft-
liche Dienst des Deutschen Bun-
destages die Möglichkeit eines 
Sparkommissars grundsätzlich 
zustimmend, wenn auch sehr zu-
rückhaltend beurteilt.10

Doch es kann mit Blick auf den 
Föderalismus auch das Nicht-

8 Vgl. Erik R. F a s t e n : Rational Markets to 
Restrict Irresponsible Politicians – Lessons 
from Switzerland, Präsentation auf der Jah-
reskonferenz der European Public Choice 
Society in Turku, Finland, 2006.

9 Vgl. M. C. K e r b e r : Der verdrängte Finanz-
notstand, Heidelberg (Springer) 2002.

10 Vgl. Deutscher Bundestag: Möglichkeiten 
des Bundeszwangs nach Art. 37 Grundge-
setz – Einsetzung eines „Sparkommissars“?, 
Berlin (Deutscher Bundestag) 2006.
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auslösungsprinzip sinnvoll sein. 
Die untergeordnete Gebietskör-
perschaft hat dann einen Anreiz, 
ein fi nanzielles Ungleichgewicht 
mit daraus folgender Insolvenz zu 
vermeiden und daher ihre Dienst-
leistungen nur bis zu dem Um-
fang auszuweiten, den sie fi nan-
ziell tragen kann, selbst wenn die 
Verwaltung der übergeordneten 
Gesetze darunter litte. Die über-
geordnete Gebietskörperschaft 
muss dann nachweisen, dass 
aus der gegebenen Finanzaus-
stattung ein höheres Dienstleis-
tungsvolumen erbracht werden 
könnte.

Durch diesen Ansatz würden die 
vagen Begriffe des Anspruchs 
von Ländern und Gemeinden auf 
Finanzausstattung und Mindest-
fi nanzausstattung hinfällig. Die 
übergeordnete Gebietskörper-
schaft hätte dann einen Anreiz, 
etwa mit Hilfe eines Maßstabs-
wettbewerbsverfahrens11 nach-
zuweisen, mit welchen Leistun-
gen an Zuweisungen welche Ge-
genleistungen erbracht werden 
können. 

Die Gebietskörperschaft hätte es 
dann schwer, für die Pfl ichtauf-
gaben überhöhte Zuweisungen 
zu fordern. Denn diesbezüglich 
steht sie im Kostenwettbewerb 
mit allen anderen Gebietskörper-
schaften ihrer Ebene. Hingegen 
kann sie bei festem Maßstab die 
für die Pfl ichtaufgaben nicht be-
nötigten Mittel für freiwillige Auf-
gaben ausgeben und ist dement-
sprechend souverän. Eine solche 
Einteilung in prioritäre Pfl ichtauf-
gaben und subsidiäre freiwillige 
Aufgaben steht der Autonomie 
nicht entgegen, sondern sie ist 
Ausdruck derselben. So wie au-

11 Englisch „Yardstick Competition“; vgl. Ch. 
B. B l a n k a r t : Öffentliche Finanzen in der 
Demokratie, 6. Aufl ., München (Vahlen) 2005, 
S. 445.

tonome Menschen ihr Budget 
nach Prioritäten ordnen, so wer-
den sie auch von ihrer Gemein-
de fordern, eine Prioritätenliste 
einzuhalten.

Eine institutionalisierte Insolvenz 
bedeutet nicht Zusammenbruch 
und Chaos, sondern Stärkung 
der Voraussicht. Sie löst Vor-
sichtsmaßnahmen aus, durch 
die die Insolvenz zunächst mög-
lichst verhindert wird und durch 
die klar gestellt wird, worum es 
geht, wenn es doch zur Insolvenz 
kommt, nämlich ein Arrangement 
zu einem Neustart zu fi nden, 
dem möglichst alle Beteiligten 
zustimmen können. Durch diese 
positive Sicht kann die Insolvenz 
auch zu einer politisch attraktiven 
Institution werden.

„Insolvenzunfähigkeit“

Nach der herrschenden juristi-
schen Auffassung sind Gebietskör-
perschaften „nicht insolvenzfähig“. 
Diese positive Feststellung wird in 
der deutschen Insolvenzordnung 
normativ gefasst. § 12 Abs. 1 die-
ser Ordnung lautet:

„Unzulässig ist das Insolvenz-
verfahren über das Vermögen
1. des Bundes oder eines Landes;
2. einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts, die der Aufsicht 
eines Landes untersteht, wenn das 
Landesrecht dies bestimmt.“

Insolvenzunfähigkeit gilt zu-
nächst für Bund und Länder. Sie 
erstreckt sich aber nach allen Lan-
desgesetzgebungen auch auf die 
Gemeinden.12

12 Vgl. A. F a b e r : Insolvenzfähigkeit für 
Kommunen?, in: Eildienst Landkreistag Nord-
rhein-Westfalen, Nr. 12, 2005, S. 441-447.
Einen guten Überblick über die rechtswis-
senschaftliche Diskussion vermittelt: G. F. 
S c h u p p e r t , M. R o s s i : Bausteine eines 
bundesstaatlichen Haushaltsnotlagenre-
gimes. Zugleich Beitrag zur Governance der 
Finanzbeziehungen im Bundesstaat, Hertie 
School of Governance Working Paper, Nr. 3, 
Berlin 2006, S. 39.

•

Diese Theorie ist in positiver 
und in normativer Hinsicht proble-
matisch. Positiv gesehen ist die 
Aussage falsch. Denn in einer unsi-
cheren Welt kann niemand für sich 
die Möglichkeit einer Insolvenz 
ausschließen. In der Bundesrepub-
lik Deutschland ist die Fehlerhaftig-
keit dieser Behauptung bisher nicht 
sichtbar geworden, weil die Länder 
für die Gemeinden und der Bund 
für die Länder bürgten und weil die 
Kreditmärkte bislang davon aus-
gingen, dass der Bund noch über 
genügend Steuerreserven verfügt, 
um alle so entstandenen Schul-
den zurückzubezahlen. Doch wer 
kann dies für die Zukunft garantie-
ren? Wer löst den Bund aus, wenn 
dieser dereinst, z.B. infolge der 
Rentenlast, in Zahlungsnot gerät? 
Den Ländern, die dazu verpfl ich-
tet wären, fehlen die Mittel. Rea-
listischerweise müssen daher der 
Bund (als Lender of last resort) und 
damit auch Länder und Gemein-
den ein Insolvenzrisiko in Rech-
nung stellen. Denn ihre Mittel sind 
beschränkt. Alles andere wäre eine 
Vogel-Strauß-Politik. Wie bereits 
erwähnt ist Deutschland schon 
zweimal insolvent geworden.13

Normativ gesehen soll in § 12 
Abs. 1 der Insolvenzordnung die 
Souveränität des Staates zum Aus-
druck kommen. So schreiben J. 
Delbrück und R. Wolfrum: „Grund-
sätzlich ist es das Recht des sou-
veränen Staates zu entscheiden, 
mit wem und worüber er einen Ver-
trag schließt.“14 Doch diese Freiheit 
des Staates wird durch die postu-
lierte Insolvenzunfähigkeit gerade 
in Frage gestellt. Wenn der Staat 

13 Vgl. Ch. B. B l a n k a r t : Haftungsgrenzen 
im föderalen Staat, in: Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung Nr. 276, vom 26. November 2005, 
S. 13. Vgl. Ch. B. B l a n k a r t , Föderalismus: 
„Wer zuletzt zahlt, zahlt am meisten“, in: 
Bundesverband Deutscher Banken (Hrsg.): 
Banken 2006, Berlin 2006, S. 13-16.

14 Zitiert nach: G. F. S c h u p p e r t , M. R o s -
s i , a.a.O., S. 39.
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sich nicht einem Insolvenzverfah-
ren unterziehen kann, dann kann er 
weniger glaubwürdig Sicherheiten 
in die Waagschale werfen und wird 
damit zu einem weniger sicheren 
Vertragspartner, den manche lieber 
meiden als suchen. Er kann auch 
nicht glaubwürdig signalisieren, 
dass er guten Willens ist, mit den 
Gläubigern schon bei einer sich 
abzeichnenden Krise zu verhan-
deln, um die Krise abzuwenden. 
Somit verleiht die Insolvenzunfä-
higkeit dem Staat nicht Stärke, 
sondern Schwäche. Ähnliches 
gilt für die Einschränkungen der 
Zwangsvollstreckung gegenüber 
Bund und Ländern nach § 882a 
Zivilprozessordnung (ZPO) und 
die entsprechenden Bestimmun-
gen für Gemeinden. Anders als im 
juristischen Schrifttum behauptet 
wird,15 sind diese nicht dazu geeig-
net, den Staat zu stärken. Vielmehr 
schwächen sie ihn als Vertrags-
partner.

§ 12 Abs. 1 der Insolvenzord-
nung ist eine kontraproduktive 
Bestimmung. Positiv gesehen sug-
geriert sie den Regierungen, sie 
könnten nicht insolvent werden, 
wohl weil immer jemand bereit 
stehe, der sie aus ihren Schulden 
auslöst. Dies verleitet sie, mora-
lische Risiken einzugehen und die 
Insolvenzgefahr im Endeffekt zu er-
höhen. Darüber hinaus trägt sie zu 
einer unnötigen Schwächung des 
Staates als Vertragspartner bei. 
Aus diesem Grund sollte § 12 Abs. 
1 der Insolvenzordnung ersatzlos 
gestrichen werden.16 

§ 12 Abs. 1 der Insolvenzordnung 
blockiert alternative Regelungen. 

15 Vgl. A. F a b e r : Insolvenzfähigkeit für 
Kommunen?, in: Eildienst Landkreistag Nor-
drhein-Westfalen (2005), Nr. 12, S. 441-447.

16 Inwiefern die übrigen Bestimmungen der 
Insolvenzordnung allenfalls noch dispositiven 
Charakter behalten, sei dahingestellt.

Fiele er weg, so würden Anreize 
freigesetzt, die übergeordneten 
Regeln, insbesondere das Prinzip 
der Bundestreue, neu zu überden-
ken und neue Lösungen zu fi nden. 
Es würden Fragen aufgeworfen, 
die jetzt gar nicht gestellt werden. 
Die Regierung einer Gebietskör-
perschaft könnte nicht mehr davon 
ausgehen, einem Insolvenzver-
fahren mit Sicherheit zu entgehen. 
Genau diese Unsicherheit gibt ihr 
die notwendigen Anreize, Vorkeh-
rungen zu treffen, die Wahrschein-
lichkeit des Eintretens einer Insol-
venz zu verringern. Was aber für 
die einzelne Gebietskörperschaft 
gut ist, werden in der Tendenz auch 
die anderen Gebietskörperschaften 
tun. Bei einem reduzierten gebiets-
körperschaftlichen Insolvenzrisiko 
insgesamt wird das institutionelle 
Arrangement der Insolvenz zu 
einem rechtlich geordneten, prog-
nostizierbaren und – das ist das 
Wesentliche – letztlich glaubwür-
digen Verfahren.

Fazit

Die Möglichkeit zur Insolvenz 
nimmt eine durch und durch ent-
scheidende institutionelle Rolle in 
der Restrukturierung des Föde-
ralismus ein. Gibt es sie nicht, so 
haben die Regierungen nur einen 
geringen Anreiz, ihre Finanzen in 
Ordnung zu halten. Moralisches 
Risiko und Misswirtschaft ziehen 
ein. Unter einem Insolvenzregime 
haben die Regierungen der Ge-
bietskörperschaften aber Anreize, 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen 
und das Eintreten der Insolvenz 
möglichst zu vermeiden. 

Vor diesem Hintergrund wirkt 
das in § 12 Insolvenzordnung ent-
haltene Insolvenzverbot kontrapro-
duktiv. Die Möglichkeit einer Insol-
venz von Gebietskörperschaften 
wird durch das Verbot nicht aus 

der Welt verbannt – Insolvenzen 
von Gebietskörperschaften sind 
ein Faktum –, und durch das Ver-
bot von Insolvenzverfahren wird 
eine Gebietskörperschaft nicht ge-
stärkt, sondern geschwächt. 

Vielmehr gehen von einem In-
solvenzverbot für Gebietskörper-
schaften nachteilige Anreize aus. 
Die politischen Akteure und die Bü-
rokraten in den öffentlichen Verwal-
tungen wiegen sich in Sicherheit, 
die Kosten drohen außer Kontrol-
le zu geraten und das moralische 
Risiko verbreitet sich. Wenn also 
in der Föderalismusreform II die 
Nachhaltigkeit des deutschen Fö-
deralismus gestärkt werden soll, 
so bedarf es der Insolvenz.

Daher wird vorgeschlagen, 
den kontraproduktiven § 12 Abs. 
1 der Insolvenzordnung ersatz-
los zu streichen. Durch die Lücke 
erhalten die Betroffenen die not-
wendigen Anreize, selbst Vorsorg-
einstitutionen vor einer nunmehr 
möglich gewordenen Insolvenz zu 
entwickeln und dadurch die Ex-
ante-Effi zienz zu erhöhen, d.h. die 
Wahrscheinlichkeit der Insolvenz 
zu vermindern. Die Erfahrung wird 
dann zeigen, ob und gegebenen-
falls wo noch Regelungslücken 
bestehen und formale Ordnungen 
noch zu beschließen sind. Eine 
vorschnelle Gesetzgebung könnte 
diesen Prozess schwächen oder 
gar fehlleiten. Davor ist dringend 
zu warnen.

Wenn auf diese Weise Insolvenz-
verfahren entwickelt werden, dann 
wird voraussehbar, was bei Insol-
venzen geschieht. Die Schwarz-
malerei eines drohenden Zusam-
menbruchs verschwindet. Insol-
venz bedeutet dann nicht mehr ein 
Ende, sondern einen Neuanfang. 


